
 

Stellungnahme (22.September 2025) 

Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes und anderer Rechts-
vorschriften vom 29. Juli 2025 

Der Gesetzentwurf ist aus Sicht der Bayerischen Wirtschaft im Wesentlichen zu begrüßen. Insgesamt 
ist es aus Sicht der vbw sehr positiv zu bewerten, dass im Verfahren die wesentlichen Anliegen der 
Wirtschaft aufgegriffen und im vorliegenden Gesetzentwurf umgesetzt wurden.  
 
Während die geplante Regelung zum Wasserentnahmeentgelt („Wassercent“) keinen durchgreifen-
den Bedenken aus Sicht der Bayerischen Wirtschaft mehr begegnet, halten wir bei den übrigen Rege-
lungen im Detail noch Anpassungen für angezeigt. 
 
Wasserentnahmeentgelt 
 
Es ist erfreulich, dass beim Wasserentnahmeentgelt (Art. 78 ff. BayWG-E) nur Grundwasser erfasst 
wird (Art. 78 Absatz 1 BayWG-E), eine einheitliche Bepreisung erfolgt (Art. 79 Absatz 2 BayWG-E) und 
die Einnahmen zweckgebunden verwendet werden sollen (Art. 81 BayWG-E). 
 
Zudem sind sinnvolle Ausnahmen von der Bepreisung vorgesehen, insbesondere für 
– die bloße Nutzung von Kühlwasser (Art. 78 Absatz 3 Nr. 7 BayWG-E)  
– Heilquellen (Art. 78 Absatz 3 Nr. 9 BayWG-E)   
– erneuerbare Energien insgesamt (Art. 78 Absatz 3 Nr. 11 BayWG-E) 
 
Zu weiteren Details, beispielsweise der Regelung zu Uferfiltrat (Art. 78 Absatz 3 Nr. 8 BayWG-E) beab-
sichtigen einzelne Branchenverbände, eigene Stellungnahmen abzugeben. 
 
 
Themen im Gesetzentwurf, die nicht das Wasserentnahmeentgelt betreffen 
 
Vorrang von Wasserentnahmen zum Zweck der öffentlichen Trinkwasserversorgung (Art. 31 Absatz 2 
BayWG-E)  
 
Grundsätzlich werden die Bedeutung und ein Vorrang der öffentlichen Trinkwasserversorgung nicht 
in Frage gestellt. Jedoch können pauschale Priorisierungen im Einzelfall zu nicht angemessenen Här-
ten führen und gesellschaftlich unerwünschte Folgen haben. Beispielsweise kann eine Verwendung 
von Trinkwasser aus der öffentlichen Trinkwasserversorgung zum Zweck privater Gartenbewässerung 
oder zur Befüllung von Pools bei bestimmten Konstellationen (z.B. anhaltende Dürreperioden) kon-
kurrierenden Nutzungsansprüchen in Landwirtschaft und Industrie gegenüberstehen. Es sollte daher 
klargestellt werden, dass immer von Fall zu Fall und in Anbetracht der lokalen Gegebenheiten ent-
schieden werden kann. 
 



 

Einführung eines Überbrückungstatbestands für die Fortsetzung einer Benutzung eines Gewässers 
nach Ablauf der Befristung (Art. 15b BayWG-E) 
 
Mit dem neuen Art. 15b BayWG-E soll ein Überbrückungstatbestand für die Fortsetzung einer Benut-
zung eines Gewässers nach Ablauf der Befristung geschaffen werden (z. B. im Fall von Verzögerungen 
von wasserrechtlichen Verfahren). Hierin liegt die Gefahr von zusätzlichem bürokratischem Aufwand. 
 
Zuständigkeit der Bezirksregierungen für die Erteilung von Zulassungen im Bereich Wasserkraft (Art. 
63 Absatz 2 BayWG-E) 
 
Es ist die Zuständigkeit der Regierungen für die Erteilung von Zulassungen im Bereich Wasserkraft 
vorgesehen. Um eine beschleunigende Wirkung nicht zu verhindern, sollte ein Verbleib in Einzelfällen 
bei der bereits mit dem Sachverhalt vertrauten Kreisverwaltungsbehörde ermöglicht werden. 
 
 
Anlage: 
Lobbyregisterauszug



 

 



 

 



 

 


